
Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 
500 Sozialhilfe, Wohngeld, Versicherungsbüro 

 
Vorlagen-Nummer 

105/19 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Sozial- und Seniorenausschuss öffentlich 22.05.2019 

 
 

Beendigung der Schuldner- und Insolvenzberatung durch den Sozialdienst katholischer Frauen 
e.V. Eschweiler 
 
Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen         Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 03.05.2019                      

 

gez. i.V. Kaever   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Der Träger der Sozialhilfe, die StädteRegion Aachen, hat auf Grundlage des § 11 Abs. 5 Sozialgesetzbuch - 
Zwölftes Buch - (SGB XII) entsprechende Leistungsvereinbarungen für die Durchführung der Schuldner- und 
Insolvenzberatung im Bereich der StädteRegion Aachen abgeschlossen. Auf dieser Grundlage können Personen, 
die sich in einer Lebenslage befinden, die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich macht oder 
erwarten lässt, oder die sonst nicht überwunden werden kann, die Schuldner- und Insolvenzberatung aufsuchen. 
Die Kosten hierfür werden durch den Träger der Sozialhilfe übernommen. 
 
Mit Schreiben vom 04.04.2019 teilte der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Eschweiler (SkF e.V.) mit, dass die 
Schuldner- und Insolvenzberatung aus personellen Gründen zum 30.04.2019 beendet werden muss. Das 
Schreiben des SkF e.V. ist als Anlage beigefügt. Weiter teilte der SkF e.V. auf Nachfrage mit, dass Gespräche 
über die weitere Verfahrensweise geführt würden. Ergebnisse könnten zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings 
noch nicht mitgeteilt werden.  
 
Die StädteRegion Aachen teilte mit, dass in enger Zusammenarbeit mit dem SkF e.V. laufende Verfahren an 
andere Anbieter der Schuldner- und Insolvenzberatung weitervermittelt werden. Aktuell seien dies ca. 5 bis 6 
Klienten. Es werde aber versucht, so viele Verfahren wie möglich bis zum 30.04.2019 abzuschließen. 
 
Im Bereich der Stadt Eschweiler kann über die entsprechende Leistungsvereinbarung der StädteRegion Aachen 
noch folgendes Angebot wahrgenommen werden: 
 

Rechtsanwältin Nicole Perfeller Englerthstr. 42, 52249 Eschweiler, Tel.: 02403/5052910 

 
Im Bereich der StädteRegion Aachen bestehen darüber hinaus folgende Angebote der Schuldner- und 
Insolvenzberatung: 
 

activa Schuldnerberatung Lippert UG Oberstr. 1, 52070 Aachen, Tel.: 0241/94308070 

Caritasverband für die Region Eifel e.V.  
Beratungstelle Simmerath, Rathausplatz 20, 52152 
Simmerath, Tel.: 02473/7511 

Finanzkompetenz Lichtenberg e.K. Wallstr. 55, 52064 Aachen, Tel.: 0241/94377055 

Katholischer Verein für soziale Dienste in 
Stolberg e. V. 

Foxiusstr. 2, 52223 Stolberg, Tel.: 02402/124410 

Konfliktbüro Alsdorf 
Kösliner Str. 10, 52477 Alsdorf, Tel.: 02404/675544 od. 
01626185885 

Phoenix Rechtsanwaltsgesellschaft für 
Schuldner- und Insolvenzberatung mbH 

Gottfriedstr. 39/Ecke Wilhelmstr., 52062 Aachen, Tel.: 
0241/9900310 

Schuldnerberatung Aachen e.V. Dennewartstr. 17, 52068 Aachen, Tel.: 0241/9039404 

Schuldner- und Insolvenzberatung Kühnle UG Keusgasse 18c, 52159 Roetgen, Tel.: 02471/209991 

Schuldner- und Insolvenzberatung Wollscheid 
UG 

Harscampstr. 78/Ecke Theaterstr., 52062 Aachen, 
Tel.:0241/557899 

Sozialdienst katholischer Frauen Stolberg e.V. Birkengangstr. 5, 52222 Stolberg, Tel.: 02402/951640 
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Verbraucherzentrale NRW e.V. 
Beratungsstelle Alsdorf, Luisenstr. 35, 52477 Alsdorf, 
Tel.: 02404/9032775 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten der Schuldner- und Insolvenzberatung werden durch das Amt 50 an die Leistungserbringer 
überwiesen und im Rahmen der Abrechnung der Leistungen nach dem SGB XII vom Träger der Sozialhilfe, der 
StädteRegion Aachen, erstattet. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Die Ausstellung der Beratungsgutscheine erfolgt im Rahmen der Sachbearbeitung im Bereich Leistungen nach 
dem SGB XII. 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage Schreiben SkF e.V. Eschweiler 
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